
                         .V. 
 
 

Satzung 
 

 
 

§ 1 Name, Sitz 
 

1.                                                                                           
          . Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Pforzheim eingetragen. 

2. Er ist Mitglied des Badischen Sportbundes und des Badischen Keglerbundes. 
3. Soweit diese Satzungen nichts anderes bestimmen, gelten die Satzungen 

                                                                                          
                                          und seine Mitglieder. 

4.                                                                                           
                                                . 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 

Der Verein bezweckt ausschließlich und unmittelbar die Pflege und F                                 
                                                                                           
Freizeitsport auf kegelsportlicher Basis 

 
 
§ 3 Zweck des Vereins 

 
1. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche                                     

                                                                                  
Abgabeordnung.  

2.                                                                             . Die Mitglieder 
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mittel des Vereins. 

3.                                                                                                
                                                 t werden 

 
 
§ 4 Mitglieder 
 

1. Der Verein hat folgende Arten von Mitglieder: 
a) ordentliche Mitglieder 

- aktive 
-           

b) außerordentliche Mitglieder (Jugendliche unter 18 Jahren) 
c) Ehrenmitglieder 

 
2.                                                                   esonders hervorragende 

Verdienste erworben hat. Ernennungen zum Ehrenmitglied können von jedem Vereinsmitglied  
vorgeschlagen werden. Die Vorstandschaft entscheidet dann über die Ernennung zum Ehrenmitglied.  

 
 
 
 
 
 
 



§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

1. Mitglied                                               . 
2.                                                                                                    

die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters benötigen. 
3.                                            

 
 
§ 6                             
 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. 
2.                                                                                                  

                                            n Vorstand zu richten. 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes aus dem 

Verein ausgeschlossen werden: 
a. bei Verhalten zum Schaden des Vereins oder seines Ansehens 
b.                                       . 

4. Der Au                                                                                        
                         . 

5.                                                       , wenn dasMitglied mit seinen 
                                  ⁄2                  t und auch nach Mahnung durch 
eingeschriebenen Brief innerhalb einer weiteren Frist von 14 Tagen nicht gezahlt hat 

 
 
§ 7 Maßregelungen 
 

                                                                                                  
                                                                            : 

a. Verweis 
b. Angemessene Geldstrafe 
c. Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an den Veranstaltungen des 

Vereins. 
                                                                   prechen. 

d. Ausschluss vom Verein 
 
 
§ 8 Rechtsmittel  
 

                                                                                             
                                        . Dieser ist innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des 
Bescheids gerechne                                                                                 
         
 
 

§ 9 Einnahmen und Ausgaben des Vereins 
 

1. Die Einnahmen des Vereins sind: 
2.                       
3.                     
4. c) Umlagen 
5. d) Spenden 
6. e) WettbewerbeundVeranstaltungen 
7. f) Sonstige Einnahmen 

 
8. Die Ausgaben des Vereins sind: 

a) Verwaltungsausgaben 
b) Ausgaben im Sinne von § 2 
                                                                                   . 



 
§ 10 Vermögen  
 

                                                                                                  
                                                  
 

 
§ 11 Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind: 
 
1. die Mitgliederversammlung 
2. der Vorstand 
 
 

§ 12 Mitgliederversammlung  
 

1. Die Mit                                                        4 
2.                                                                                            

                                                                                              
auf ein                                    . 

3.                                                                                          
                              30. Juni zusammen und wird vom Vorstand mit einer Frist von 3 
Wochen unter Bekanntgabe der Tage                                                                  
zur Mitgliederversammlung sind schriftlich 10 Tage vor der Versammlung, an den Vorstand zurichten. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf Beschluss des Vorstandes oder auf sch          
                                                                                            
die Einberufung einer ordentlichen Mitgliederversammlung, einzuberufen. 

5.                                                                     . Alle A                      
                        . 

6. Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere: 

 Wahl der Vorstandsmitglieder 

                       

 Entgegennahme und Diskussion der Vorstandsberichte 

 Entlastung der Vorstandsmitglieder 

 Beschlussfa                               

 Ernennung der Ehrenmitglieder 
7.                                                                                                   

                                                               - zu den Nein-Stimmen maßge      
                                                           . 

8. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
9.                                                                                       

              . 
10.                           nur mit einer Stimmenmehrheit von 2/3 der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.  
11.                                                  , wenn die Mitgliederversammlung mit 2/3 

Mehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 13 Vorstand  

 
1. Der Vorstand besteht aus:  

a) dem 1.Vorsitzenden  
b) dem 2.Vorsitzenden  
c) dem Schriftführer  
d) dem Schatzmeister 
e) dem Sportwart 
f) dem Jugendwart 
g) dem Pressewart 
h) dem technischen Bahnwart  
i) drei Beisitzern 

2. Vorstandsmitglied kann jedes Mitglied des Vereins werden, das das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
3.                                                      2                                      

                                                                                                
                                . 

4.                                                                              , wenn 

 das Vorstandsmitglied aus dem Verein ausscheidet 

                                  

     2                                                                                      
                                                                                        
                                                                   . 

5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende und der 2.Vorsitzende; jeder allein vertritt den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

6.                                                                                       . 
7.                                                         . 
8. Der Vors                                                               . 
9.                                                                                               

                                             .  
 
 
§ 14 Protokollieren der Beschlüsse  
 
                                                                                                            
                                                                    
 
 
                                      
 

1.                                                                
2.                                                                                           

                                                                                     
 
 
                  
 
                   t das Kalenderjahr. 
 
 
              
 
                                                                                                     
                                                                              , unter Genehmigung 
der Mitgliede                                                                . Die Beitragszahlungen sind in 
der Beitragsordnung geregelt. 
 
 



 
                  
 
                                            2                                   2 Jahren. Wiederwahl is  
                                                                                                             
                                                                   . Beanstandungen sind dem Vorstand 
vor der Mitgliederversammlung mitzutei                                                                  
                                                                                                       
Ausgaben. 
 
 

§ 19 Datenschutz im Verein 
 
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 
verarbeitet. Die Angabe der personenbezogenen Daten zur Mitgliedschaft erfolgt auf freiwilliger 
Basis, nachfolgende Daten werden zur Durchführung einer funktionsfähigen Vereinsarbeit und 
Mitgliederverwaltung verarbeitet und gespeichert: 
 

- Vorname 
- Name 
- Anschrift 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
- E-Mail-Adresse 
- Telefonnummer 
- Bankverbindung zum Zwecke der Beitragserhebung 

 
 
2) Die personenbezogenen Daten sind dem Grundsatz der Datenminimierung folgend, auf ein 
erforderliches Mindestmaß reduziert und werden ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung erhoben und verarbeitet. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
elektronisch und in Papierform erhobenen Daten vollständig gelöscht. Es gelten jedoch die vom 
Gesetzgeber vorgegeben steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen. 
 
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 
Verein hinaus. 

 
 
              
 
                                                                                           ⁄      
erschienen, stimmberechtigten Mi                                                                         
                                                                                                         
                                             -Stein zu. 
 
Diese Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 19.07.2020 genehmigt und ersetzt die Bisherige. 
 


